
 

Hallesche  MG 171 – 09.21 
Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit  Seite 1 von 2 

Wesentliche Merkmale der Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach  
ZbKVA-K 
 
 gilt für den Tarif ZbKVA-K  
_____________________________________________________ 
 
Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach  
ZbKVA-K 
Fassung Januar 2022 
 
Für die Dauer der Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach ZbKVA-K gelten für die Gruppenversicherung die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen des in Anwartschaft stehenden Tarifs (Grundversicherung) sowie die Zusatzbedingungen für die 
Krankenzusatzversicherung nach ZbKV- und ZbKVA-Tarifen, soweit sie nicht durch die folgenden Bedingungen abgeändert oder 
ergänzt sind. Für die Einzelversicherung gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Krankheitskosten-und Kranken-
haustagegeld-Zusatzversicherungen nach ZbKV- und ZbKVA-Tarifen der Einzelversicherung. 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Die „Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach 
ZbKVA-K“ gelten für den Tarif ZbKVA-K.  
 
2. Die „Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach 
ZbKVA-K“ sind für den Tarif ZbKVA-K für die Dauer des zu-
gehörigen gleichlautenden bKV-K und ZbKV-K-Tarifs möglich.  
 
Sie dauern maximal bis zu dem Zeitpunkt ab dem Altersrente 
bezogen wird; sofern keine Anwartschaften auf eine Altersrente 
erworben wurden, ist das Erreichen des gesetzlichen Rentenal-
ters maßgeblich. 
 
3. Für die Dauer der „Sonderbedingungen für die Weiterversi-
cherung nach ZbKVA-K“ gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen des Tarifs ZbKVA-K sowie die zugehörigen 
Zusatzbedingungen, soweit sie nicht durch diese Bedingungen 
geändert oder ergänzt werden. Insbesondere können unter den 
Voraussetzungen des § 7 der „Zusatzbedingungen für Kranken-
zusatzversicherung nach ZbKV- und ZbKVA-Tarifen“ die 
„Sonderbedingungen der Weiterversicherung nach ZbKVA-K“ 
geändert werden. Werden die Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen des Tarifs ZbKVA-K geändert, so gilt dies insoweit 
auch für die „Sonderbedingungen für die Weiterversicherung 
nach ZbKVA-K“.  

 
II. Leistungsumfang 
 
1. Für den Tarif, für den die „Sonderbedingungen für die Wei-
terversicherung nach ZbKVA-K“ vereinbart wurden, gilt:  
Die versicherte Person erwirbt das Recht, mit Beginn der Alters-
rente die Leistungspflicht unter Berücksichtigung des Eintrittsal-
ters bei Abschluss der „Sonderbedingungen für die Weiterversi-
cherung nach ZbKVA-K“ in Kraft zu setzen. Sofern keine An-
wartschaften auf eine Altersrente erworben wurden, ist die Er-
reichung des gesetzlichen Rentenalters maßgeblich. 
 
2. Die „Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach 
ZbKVA-K“ beginnen frühestens an dem Tag an dem die Vo-

raussetzungen nach I.2 Satz 1 erfüllt sind und enden an den Tag 
an dem diese wegfallen.  
 
3. Die Sonderbedingungen enden außerdem mit Bezug der Al-
tersrente bzw. mit Erreichen des gesetzlichen Rentenalters (I.2. 
Satz 2.) Dies ist dem Versicherer innerhalb von 2 Monaten nach 
Eintritt anzuzeigen. Erfolgt diese Anzeige erst später, enden die 
„Sonderbedingungen für die Weiterversicherung nach ZBKVA-
K“ zum Ende des Monats in dem die Anzeige erfolgt ist. 
 
4. Während der Dauer der „Sonderbedingungen für die Weiter-
versicherung nach ZbKVA-K“ besteht keine Leistungspflicht. 
 
5. Die Zeit der „Sonderbedingungen für die Weiterversicherung 
nach ZbKVA-K“, wird auf die in den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen des unter die Sonderbedingungen stehenden 
Tarifs vorgesehenen Wartezeiten und sonstigen Fristen ange-
rechnet.  
 

III. Beitragsberechnung 
 
1. Für die Dauer der Sonderbedingungen für die Weiterversiche-
rung nach ZbKVA-K (Anwartschaftsversicherung) wird für den 
in Anwartschaft stehenden Tarif (Grundversicherung) ein An-
wartschaftsnachlass eingeräumt. 
 
Der Beitrag der Anwartschaftsversicherung wird mit 41 Prozent 
berechnet. Der Prozentsatz bezieht sich auf den Beitrag, der je-
weils ohne Vereinbarung der Anwartschaft zu zahlen wäre. Bei 
einer Anpassung des in Anwartschaft stehenden Tarifs ändert 
sich der Beitrag für die Anwartschaftsversicherung entspre-
chend. 
 
2. Ab dem Tag, der auf die Beendigung der Anwartschaftsversi-
cherung folgt, entfällt der Anwartschaftsnachlass. Die Anwart-
schaftsversicherung beginnt mit Eintritt in die Sonderbedingun-
gen für die Weiterversichung nach ZbKVA-K, frühestens jedoch 
zum 01.01. des Jahres, in dem das 21. Lebensjahr vollendet 
wird. 
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3. Bei einer Beitragsanpassung des in Anwartschaft stehenden 
Tarifs ist der vorstehende (ggf. gleichzeitig angepasste) Prozent-
satz auf den neuen Beitrag des in Anwartschaft stehenden Tarifs 
anzuwenden. 
 


